
Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 008/2017  
 

 

Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20160310 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Beschlussfassung 17.01.2017 

 
 
 
Betreff: 
 
() Bauvoranfrage / (x) Bauantrag / () Kenntnisgabeverfahren 
für 
 
Anbau an das bestehende Wohnhaus und Umbau Dachgeschoss, Winnenden-
Birkmannsweiler, Silcherstraße 22, Flst.-Nr. 3269/4 
 
 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. 
 
(x) § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 
() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 
() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 
() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 
() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 
Nachbareinspruch bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nein (x) / ja ():  
 
 
Stellplätze notwendig nein (x) / ja (): voll nachgewiesen () 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB wird 
erteilt. 
 
 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

04.01.2017 

________________ 

Datum / Unterschrift 

I II III   

 



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 008/2017 

 
Begründung:  
 
Der Bauherr plant einen Anbau an das bestehende Wohnhaus sowie den Umbau des 

Dachgeschosses auf  dem Grundstück Silcherstr. 22, Flst. Nr. 3269/4 in Winnenden-

Birkmannsweiler. Das geplante Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Halden“ aus dem Jahre 1968. 

Für den Anbau wurde im TA vom 06.07.1999 bereits das Einvernehmen erteilt. Die 

Sitzungsvorlage liegt bei. Der Anbau wurde nicht erstellt, die Baugenehmigung vom 

11.08.1999 ist inzwischen abgelaufen. Daher beantragt der Bauherr nun nochmals den 

gleichen Anbau. 

 

Es liegen folgende Verstöße gegen den Bebauungsplan vor:  

 

Überschreitung des Baufensters: 

Der Anbau liegt vollständig außerhalb des Baufensters. Die südliche Baugrenze wird um 4,3 

m (ca. 48 %) mit 30 m² überschritten. 

 

Dachform: 

Der Anbau wird mit einem Flachdach geplant. Der Bebauungsplan setzt jedoch Satteldächer 

mit einer Dachneigung von 27° fest. 

 

Dachaufbauten: 

Für den Dachausbau sind Dachaufbauten geplant. Diese sind nach den Festsetzungen des 

Bebauungsplans nicht zulässig.  

 

Fläche für Kleintierställe: 

Der Kleintierstall und die Garage sollen zu jeweils einem Wohnraum um genutzt werden. 

Diese Fläche ist gemäß Bebauungsplan jedoch nur für Kleintierställe vorgesehen. 

 

Die Befreiungen sind städtebaulich vertretbar.  

 

Bauordnungsrechtlicher Hinweis: 

Die Anhörung der Nachbarn wurde gestartet.  

 
 
Anlagen:  


	Typ
	Zuständig
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	FLD_VONAME
	FLD_VOOST
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

